
1l.-~1.t{} der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gese~zgebungsperiode 

Präs.:. 2 3 .. Jan. 1974 
............ -............. _- ...... _---;,...-- flo;1.Z1!2/J.A n fra g.!!. 

der J\bgcordneten DDroKönig; ?$..'\)ame.\e{' 
und Genossen \. \.. 

an.den Bundesminister für Finanzen 

botreffend Umsatzstoucrvoranmeldungen für Umsäbze aus Vormietung 

und Verpachtung. 

Ber<3its anläß1.icll der Verhandlungen über.die ~lelü'\~ertsteuer 

im Untcraussc~uß des Finanz- ünd Budgetausschussos wurde ge­

fordert, daß aus Grünaen derVerwaltungsvereinfachung die Ver­

pflichtu~g, monatliche Voranmeldungen abzugeben, entfällt, jeden­

fal.lS aber nichtauf jene Bereiche erstrecl\:t \~erdel1 solle, die neu 

der Mehrwertsteuer unterworfen wurden~ Die unterzeichneten Abge­

ordneten haben os daher begrüßt, daß zumindest im Erloßwege 

am 8.50197j mit Zahl 25)171-7aVorunmeldungen für Einnahmen aus 

Vermietung und Verpachtung als nicht erf·ordo-rlich festgestell.t 
,,,urden. Um eine eim~alldfreiogesetzliche Grundlage herzustellen, 

haben OVP-Abgeordnete bereits am 2U.3.1973 mit d~m Initiativ­

antrag 69/A den Antrag gestellt, den Inhalt dos Erlasses vom 
H.j.197j in das USt-Gosetz1972 einzubauen. Dieser Antrag wurde 

von der SPO-Fraktioll auoh mit dem Ar~u~ent niedergestimmt, daß 

mit dom Erlaß vom 8.).197) ~ine unzureichende Rochtsgrundlage be­
stehe. 

Umso befremdendc~ mutet der Er~aU vom ~~o120197j 26537j-7aan, 

mit welchem fostgestellt wird, daß der Entfall der Vcrpflicht'tng, 

aonatliche Voranmeidungcn Z\t erstatten, nur für das Jahr 1973 
Geltung habe. Angesichts dorungeheuron Vorwa~tungsallfb~~hung, 

die durch dieson neuen Erlaß einer großen Zahl von Vermietern auf­

gebürdet w.ird, mutet es gera,dezu als Holm an, welln der El~lau ";01'1.;-
I 

lichpusftihrt, dall "aus Gründen der Ver~aLtungsvcrcihfncllung" sriteun 

des Ministeriums keine Bedenken bestehen, die VerpfLichtunG zur 

Vorunmoldung durch jene 1'1iethauscjgentlimcr . und 'i'olltlun~;s(' igen tUi!lS-- .• 
,.' 

gemeinschaften "eiuzusclil'änkcn", deren Zühlla::>t im HU.f!.mcl1 dCb gc­

sUll1ton Un"tcrn(;'~)lJlens fUr dns P.illgq~~nng(,l1e Kalenderjahr 6J.ILlU.- ~. nil'ht 

ülJürstlogen hat. 

Dio unt.erfert.igton Abgeordnuten stellen daher an den Bm.tdf:'smj.ni.~;tc:::: 

für Finanzen folgende 
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1) lVC1<.:hc GrUnue' \.'aren maßgldJlich, den Erlaß vom 80,)01975, 

dcr <1en Ent1'rt.l.J. von Umsatzsteucrvoraum<?ldungon vorsaht 

lvicdor aufzullOlJon bzw. nur das Jahr 197) .zu lleschräukcl1? 

~) Welche fis!;:nlirwhe Vorteilo recht,lertigen den mit dor \i'icdcr­

einfiHHtung der Verp1'lichtung zur Abgabe von VOl'am.lOlctungon 

verbun(} enen enormen Au fWilnd der steue rpfli chtigen? 

)) Sind Sie berei t, den Erlaß vom 21.12.1973 \dedcl" im Sinne <h's 

Erlasses vom 8.3.1973 aufzuheben, oder erforderlichenfalls 

eine entsprechende Noycllietung des Umsn~zstcucrgesützes zu 

veranlassen? 

., 
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